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Von Dieter Schenk

Betrachtet man die ersten 20 Jahre des
Bundeskriminalamtes, gibt es wenig An-
lass, die Wiesbadener Behörde zu beju-
beln. Die Gründungsgeschichte ist eng mit
Paul Dickopf verknüpft, dem „Architekten
des BKA“, wie er sich gern nennen ließ. Er,
die Schlüsselfigur der Gründungsperiode,
war während der Naziherrschaft Abwehr-
offizier des Amtes Ausland/Abwehr im
Oberkommando der Wehrmacht. Die Spe-
zialisten der Gegenspionage in Berlin
schickten Dickopf 1943 „mit einem selb-
ständigen Auftrag“ in die Schweiz. So wur-
de er ein Doppelagent, indem er den
Schweizer Geheimdienst und den US-Ge-
heimdienst OSS (Office of Special Ser-
vices, einem Vorläufer der CIA), der seine
Residentur in der US-Gesandtschaft in
Bern hatte, unterwanderte und gleichzei-
tig für Canaris arbeitete. Das Spiel wurde
nicht durchschaut, so dass Dickopf als poli-
tischer Flüchtling anerkannt wurde. 1947
kehrte er als „Widerstandskämpfer“ nach
Deutschland mit dem Auftrag der Ameri-
kaner zurück, einen Beitrag zum Aufbau
deutscher Sicherheitsbehörden zu leisten.

Nachdem der Parlamentarische Rat mit
den Vorarbeiten für ein Grundgesetz be-
gann und die drei westlichen Militärgou-
verneure am 14. April 1949 im sogenann-
ten „Polizeibrief“ Konzessionen in Rich-
tung einer Bundespolizei anboten, machte
sich Dickopf als Agent der Central Intelli-
gence Agency (CIA) zum unentbehrlichen
Ratgeber für den organisatorischen Auf-
bau des BKA. Seine Organigramme, Stel-
lenpläne und Haushaltsberechnungen ko-
pierten das ehemalige Reichskriminalpoli-
zeiamt (identisch mit dem Amt V des
Reichssicherheitshauptamtes), wie auch
später dessen Richtlinien und Arbeitsan-
weisungen. Das Material wurde über den
US-Geheimdienst in die Entscheidungs-
gremien der Besatzungsmächte geleitet,
die sich Vorbehaltsrechte ausbedungen
hatten, die Artikel des Grundgesetzes und
später des BKA-Gesetzes zu genehmigen.
Dickopfs Stellung als nunmehr anerkann-
ter Experte war so dominant, dass man
aus heutiger Sicht feststellen kann, dass
er in diesen Fragen maßgeblich die CIA be-
einflusste und diese wiederum den US-
Hochkommissar. Hingegen wurden deut-
sche Gremien, z. B. Landesinnenministe-
rien, zur Bedeutungslosigkeit degradiert,
weil sie ohne Genehmigung der Alliierten
nichts selbstständig entscheiden durften.

Dickopf wurde im Mai 1950 in das Bun-
desinnenministerium eingestellt und fun-
gierte als Berater des ersten BKA-Präsi-
denten Max Hagemann (1951-1952). Als
Führungspersonal des BKA rekrutierte
Dickopf in den 50er Jahren überwiegend
Angehörige der ehemaligen NS-Sicher-
heitspolizei (Kripo, Gestapo, SD), die teil-
weise im Dritten Reich in schwerste Ver-
brechen verstrickt waren. Diese Seilschaft
wurde im BKA „Die Charlottenburger“ ge-
nannt, weil sie – wie Dickopf – den Kom-
missarlehrgang in der SS-Führerschule in
Berlin-Charlottenburg absolviert hatten.

Auf Hagemann folgte 1952-1954 Hanns
Jess, der zuvor Polizeivizepräsident in
Frankfurt a. M. war. Hagemann und Jess
galten als politisch unbelastet. Nicht so
Präsident Reinhard Dullien (1955-1964),
der von 1941 bis 1943 in Wolhynien als Lei-
ter der Wirtschaftsabteilung der Zivilregie-
rung eingesetzt war. Auf sein Konto gehen
Zwangsrekrutierungen von russischen Ar-
beitssklaven, Raub von landwirtschaftli-
chen Produkten – was bei der einheimi-
schen Bevölkerung zu einer Hungersnot
führte – und Mitverantwortung bei dem
Abbrennen von Dörfern als Strafmaßnah-
me der nationalsozialistischen Kolonial-
herren. Dullien wurde von Innenminister
Hermann Höcherl zwangspensioniert, um
Paul Dickopf im Januar 1965 zum BKA-
Präsidenten zu küren, der sich in der Spie-
gel-Affäre besondere Verdienste zu Guns-
ten von Verteidigungsminister Franz Josef
Strauß erworben hatte und dafür belohnt
wurde. Dickopf war in den Jahren 1968 bis
1972 Präsident der Interpol-Organisation,
er ging im BKA 1971 in den Ruhestand.

In den ersten 20 Jahren machte nur die
Bonner Sicherungsgruppe Schlagzeilen,

für deren Mitglieder schon immer „der
Feind im Osten“ zu suchen war, weil sie
überwiegend über einschlägige NS-Erfah-
rung verfügten. Wenn ihnen nachgesagt
wurde, es handele sich um „Kommunisten-
hasser“, hatte das seine Berechtigung, zu-
mal die antikommunistische Obsession im
Trend des Kalten Krieges lag. „In diesen
Jahren haben wir einen Kommunisten
und einen Spion nach dem anderen hochge-
hen lassen“, so ein Abteilungsleiter.

Mit Präsident Horst Herold (1971-1881)
begann eine neue Ära. Die 70er Jahre wa-
ren vom Terrorismus geprägt und in dem
Zusammenhang von einem Versagen der
Politik, was 1972 mit dem „Radikalener-
lass“ Willy Brandts, der eigentlich „mehr
Demokratie wagen wollte“, seinen Aus-

gang nahm und damit seine Fortsetzung
fand, dass man Sympathisanten, Extre-
misten und Terroristen undifferenziert
verfolgte und ein obrigkeitsstaatliches Kli-
ma erzeugte. Es fehlte am Augenmaß, den
Linksterrorismus als eine Form der politi-
schen Kriminalität zu bekämpfen. Statt-
dessen wurden Ulrike Meinhof, Andreas
Baader und Gudrun Ensslin zu Staatsfein-
den hochstilisiert, obwohl sie nie wirklich
in der Lage waren, den Bestand der Bun-
desrepublik in Gefahr zu bringen. Herold,
„Feldherr“ der Bundesregierung, hatte
sich auf seine Fahnen geschrieben, die
RAF zu besiegen. Mit seinen innovativen
Ideen führte er die Datenverarbeitung
und neue Ermittlungskonzepte auf der Ba-
sis von gesetzlichen Generalklauseln ein,
denen oft spezialgesetzliche Eingriffser-
mächtigungen fehlten, wodurch sie auch
verfassungsrechtlich umstritten waren.
Nach dem Motto „nicht kleckern, sondern
klotzen“ baute er das BKA zu einer schwin-
delerregenden Größe aus. Aus heutiger
Perspektive ist zu sagen, dass „die Politik“
(Bundestagsinnenausschuss, Bundesin-

nenministerium, Bundesinnenminister)
von Herold Erfolge verlangte – die er auch
brachte –, ihn aber bei der Verantwortung
für seine Maßnahmen „im Regen stehen
ließen“. Denn er war inzwischen für die
Medien zum Buhmann eines „Orwellstaa-
tes“ geworden, da ließ man besser den
BKA-Chef die Rolle des Sündenbocks spie-
len. Herold forderte vergeblich gesetzliche
Maßnahmen, und Innenminister Gerhart
Baum (FDP) wollte sich auf seine Kosten
profilieren. Im Übrigen hat sich Herold
schon sehr früh für Datenschutz einge-
setzt, und er kann heute für sich reklamie-
ren, dass inzwischen alle seine Konzepte
gesetzlich sanktioniert wurden, zum Bei-
spiel die Rasterfahndung.

Gegenüber dem hoch intelligenten, um-
fassend gebildeten Juristen und Kriminal-
wissenschaftler konnten die nachfolgen-
den Präsidenten Heinrich Boge
(1981–1990), Hans-Ludwig Zachert
(1990–1996) und Klaus Ulrich Kersten
(seit 1996) – jeder auf seine Weise – nur
noch Mittelmaß darstellen. So sehnten
sich manche im BKA nach Herolds unkon-
ventionellen Konzepten zurück, als es in
den 80er Jahren (bis heute) nicht ge-
lang, die Morde der dritten RAF-Ge-
neration aufzuklären. Dann be-
sann man sich im BKA in den
90er Jahren auf die Organisier-
te Kriminalität (OK), deren
Existenz man lange geleugnet
hatte und die man auch nicht
strafrechtlich-dogmatisch zu
definieren in der Lage war.
Man verstand aber unter
OK in erster Linie Rausch-
giftbekämpfung und verhin-
dert als europäischer
Schrittmacher auf diesem
Gebiet eine längst überfällige
Entkriminalisierung der wei-
chen Drogen. Dass OK zum Kom-
plementärsystem der Krimi-
nalität der seriösen

Wirtschaft herange-
reift ist, hat man im
BKA (und nicht nur
dort) entweder nicht
begriffen, oder aber –
was wahrscheinlicher
ist – verhindern politi-
sche Einflüsse be-
wusst, dieses Phäno-
men mit notwendiger
Manpower zu bekämp-
fen. Inzwischen hat
sich, wie von den Län-
derpolizeien kritisiert
wird, das BKA weitge-
hend aus der Organi-
sierten Kriminalität
abgemeldet und ver-
fügt auch nicht mehr
über den notwendigen
Überblick.

Das „Sündenregis-
ter“ des BKA ist ge-
wichtig:
 � Distanzlosigkeit ge-
genüber Diktaturen
im Interesse einer gu-
ten internationalen
Zusammenarbeit; Fol-
ter ist ein Non-Wort
und fällt auf keiner In-
terpol-Konferenz.
 � Polizeiliche Entwick-
lungshilfe für Staaten
ohne Berücksichti-

gung von Menschenrechtsverletzungen
mit der Scheinargumentation der Drogen-
bekämpfung.
 � Unzulängliche Aktivitäten bei der Be-
kämpfung wichtiger Kriminalitätsphäno-
mene, wie Umweltkriminalität, Waffen-
handel, Menschenhandel (Untergruppen
der Wirtschaftskriminalität).
 � Undurchschaubare Zusammenarbeit
mit Verfassungsschutz und Bundesnach-
richtendienst.
 � Wortführer bei Extremforderungen im
polizeilichen Bereich, wie Großer Lausch-
angriff oder Video-Überwachung. Dass die
Bundesrepublik Jahr für Jahr an der Spit-
ze aller Staaten in der Telefonüberwa-
chung liegt ( „Weltmeister“), daran hat das
BKA selbst einen guten Anteil.

Auf der Positiv-Liste ist zu verbuchen,
dass das Bundeskriminalamt eine rechts-
staatlich arbeitende Behörde ist. Nach al-
lem, was man weiß, gibt es im Amt keine
Korruption. Im Bereich der kriminalis-
tisch angewandten Naturwissenschaften
spielen Sachverständige des BKA in vie-
len Strafprozessen eine Rolle, Beschuldig-
te zu be- oder entlasten. Bei Katastrophen
leistet die Identifizierungskommission
dankenswerte Arbeit. Das BKA ermittelt
mit Erfolg auf dem Gebiet der Internet-
Kriminalität. Besonders lobenswert sind
die Aktivitäten zur Bekämpfung von Kin-
derpornografie. Forschungsvorhaben wid-
men sich der präventiven Verbrechensbe-
kämpfung, so nimmt das BKA auch an der

Präventionskampagne gegen Rechtsextre-
mismus teil. Das BKA stellte im Novem-
ber vergangenen Jahres eine Arbeitsta-
gung unter das Thema Rechtsextremis-
mus und lud – ein Novum – kritisch einge-
stellte Journalisten und Politiker als Red-
ner oder Podiumsteilnehmer ein.

Es ist nach Herkunft und beruflicher So-
zialisation der Meinungsträger im BKA
bisher folgerichtig gewesen, dass die Be-
kämpfung des Rechtsextremismus im
BKA nie eine Rolle gespielt hat. Über Jahr-
zehnte stand einem dafür zuständigen Re-
ferat von 30 Bediensteten eine Abteilung
von 300 Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeitern zur Bekämpfung des linken Ter-
rorismus gegenüber. Die Folge war, dass
die Ermittlungen bei Linksterrorismus we-
sentlich intensiver geführt wurden; es han-
delte sich um eine vollkommen unter-
schiedliche Dimension der Strafverfol-
gung. Im Jahre 1980 überstiegen die Mor-
de durch Rechtsterrorismus sogar die Ge-
waltverbrechen der RAF, das BKA jedoch
überließ die Bekämpfung den Landeskri-
minalämtern.

In der Festschrift für Herold (anlässlich
seines 75. Geburtstages 1998), die auf
über 600 Seiten einen Querschnitt wichti-
ger Bereiche und Programme des Amtes
repräsentiert, sind gerade mal zwei Seiten
dem Rechtsradikalismus gewidmet. Dass
das BKA das Lagebild über rechtsextreme
Gewalt falsch darstellte und seinen Minis-
ter blamierte, weil er dadurch die Dimensi-
on verharmloste und durch eine Dokumen-
tation der Frankfurter Rundschau und des
Tagesspiegels (September 2000) eines Bes-
seren belehrt werden musste, spricht für
Desinteresse des BKA an dieser Delin-
quenz. Hinter diesen Erscheinungen müs-
sen Überzeugungen stecken, die gewach-
sen sind und weitergetragen wurden.
Wenn heute 60 Beamtinnen und Beamte
des BKA gegen Rechtsradikalismus einge-
setzt werden, ist das zu begrüßen. Man
muss kein Prophet sein zu behaupten,
dass es 300 Bedienstete wären, wenn sich
dieselben Erscheinungen im linken Spek-
trum abspielten.

Präsident Kersten, als politischer Beam-
ter mehr als ein Laufbahnbeamter zum Ge-

horsam verpflichtet, hat das BKA aus den
Negativschlagzeilen herausgeführt. Die
große Linie des Amtes ist zur Zeit nicht de-
finiert. Wenn das Bundeskriminalamt auf-
richtig gegen den Rechtsextremismus ein-
zuschreiten gedenkt, müsste es seine eige-
ne Entstehungsgeschichte schonungslos
aufarbeiten und sich von seinen Nazi-Vor-
fahren glaubwürdig distanzieren. Noch be-
weist es in diesem Zusammenhang ein
fragwürdiges Demokratieverständnis und
Geschichtsbewusstsein.

Am 9. März 2000 beantragte der Verfas-
ser bei Innenminister Otto Schily für ein
Buchprojekt, das die Gründungsgeschich-
te des BKA beschreiben soll, Aktenein-
sicht im BKA, um General-, Grundsatz-
und Personalakten auszuwerten. Der Mi-
nister erteilte am 7. April 2000 die Geneh-
migung. Am 11. Juli 2000 fand eine Vorbe-
sprechung im BKA statt, hierbei übergab
der Verfasser eine Liste des Leitenden
Dienstes der 50er Jahre und bat um Ergän-
zung der Personalien. Am 18. August 2000
wurde ihm mitgeteilt, dass bei dem
Wunsch nach Akteneinsicht „das Bundes-
datenschutzgesetz zu beachten“ und das
BKA als Beschäftigungsbehörde „verpflich-
tet sei, schutzwürdige Belange der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sicherzustel-
len“, das gelte auch für ehemalige Angehö-
rige des BKA. „Die weitere Prüfung wird
noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“ Ei-
ne schwere Prüfung, wie es scheint. Denn
seitdem herrscht im BKA Schweigen.

Dieter Schenk war 1980-1989 als Krimi-
naldirektor im Bundeskriminalamt Bera-
ter des Auswärtigen Amtes in Fragen der
Sicherheit des deutschen diplomatischen
Dienstes im Ausland. Schenk schied auf ei-
genen Antrag vorzeitig aus dem Polizei-
dienst aus und arbeitet seither als freier Pu-
blizist. Er schrieb, neben Sachbüchern
über den Nationalsozialismus, eine BKA-
Trilogie. Der dritte Band „Auf dem rechten
Auge blind – Die braunen Wurzeln des
BKA“, Verlag Kiepenheuer&Witsch, er-
scheint im August 2001. Schenk ist ferner
seit 1998 Honorarprofessor der Universität
Lodz mit einem Lehrauftrag für die Ge-
schichte des Nationalsozialismus.

BKA-Präsident
Klaus Ulrich Kersten
koordiniert seit 1996

die Arbeit der ver-
schiedenen Abteilun-

gen des Wiesbade-
ner Bundeskriminal-

amtes, das am 22.
März 1951 aus der

Taufe gehoben wur-
de.(Bilder:poly-

press/dpa/vario-
press/ZDF/ddp)

Von Thomas Roser (Hasselt)

Tränen schießen Paul Marchal in die Au-
gen, wenn er über sein Familienleben seit
dem Tod seiner Tochter berichtet: „Für
uns ist das Leben zur Hölle geworden.“
Sein Sohn habe seinen Familiennamen än-
dern wollen, weil er in der Schule angefein-
det werde: „Nicht jeder ist von meinem En-
gagement im Fall Dutroux begeistert.“ Sei-
ne Frau wolle von der Sache nichts mehr
hören, seufzt der 48-jährige Familienva-
ter. Selbst er befürchte inzwischen, dass
Marc Dutroux für die meisten seiner Unta-
ten nie verurteilt werde: „Im Gegensatz zu
ihm sind wir Familienangehörigen schon
jetzt für immer zu Lebenslang verurteilt.“

Fast sechs Jahre ist es her, dass der Son-
derschullehrer aus dem flämischen Has-
selt seine 17-jährige Tochter An in die Som-
merferien verabschiedete. Erst nach der
Verhaftung des arbeitslosen Schlossers
Marc Dutroux im August 1996 erhielt Mar-
chal ein Jahr später Gewissheit über das
grausame Schicksal seiner vermissten
Tochter. Mindestens sechs Mädchen soll
Dutroux entführt und missbraucht haben,
vier – darunter An – verstarben in seinen
Kellerkerkern. Aus Wut über die Fahn-
dungspannen und die Absetzung des er-
folgreichen Ermittlungsrichters Jean-
Marc Connerotte demonstrierten im hei-
ßen Herbst 1996 Hunderttausende von

Belgiern gegen die bürgerferne Justiz, un-
fähige Politiker und für die Erneuerung
des verfilzten Justizapparats.

Längst ist die so genannte „weiße Bewe-
gung“ wieder abgeebbt, doch folgenlos ist
sie nicht geblieben. International vorbild-
lich ist heute Belgiens Fahndungssystem
nach verschwundenen Kindern. Die Bel-
gier seien „mündiger“ geworden, freut sich
Marchal, der selbst mit dem „Haus von
An“ eine ehrenamtliche Initiative zur Be-
treuung missbrauchter Kinder geschaffen
hat: „Dass die Zahl der Anzeigen gestiegen
ist, bedeutet nicht, dass der Missbrauch
von Kindern zugenommen hat: Dies zeigt
nur, dass die Leute sich nun trauen, darü-
ber zu sprechen.“ Doch bei den Ermittlun-
gen nach dem Anlass der so genannten Du-
troux-Krise scheint Belgiens Justiz auf
der Stelle zu treten. Alljährlich wird der
Termin für einen Prozessbeginn um ein
weiteres Jahr verschoben: Derzeit termi-
niert Belgiens Justizministerium die Eröff-
nung des Verfahrens gegen Dutroux, seine
Frau Martine und den mutmaßlichen
Kompagnon Michel Lelievre auf Herbst
2002. „Je länger die Untersuchung dauert,
desto weniger Antworten werden gegeben,
desto mehr Zweifel entstehen“, klagt Gino
Russo, der Vater der im Keller von Du-
troux verhungerten Melissa: „Am Ende
wissen wir gar nichts mehr.“ „Bis auf den
Grund“ wolle er den Fall untersuchen, hat-

te Staatsanwalt Michel Bourlet nach der
Verhaftung von Dutroux erklärt.

Doch der Stammeskrieg in Belgiens Jus-
tiz, der schon die Fahndung nach den Kin-
dern blockierte, sollte auch die Recher-
chen nach den Hintergründen der Verbre-
chen erschweren. Ein Teller Spaghetti,
den Connerotte bei einem Wohltätigkeits-
essen für verschwundene Kinder verzehr-
te, sorgte kurz nach der Dutroux-Festnah-
me für die entscheidende Schwächung des
Ermittlungsteams. Wegen „Befangenheit“
enthob der Oberste Gerichtshof den unbe-
quemen Richter von seinem Amt.

„In den wenigen Monaten, in denen Con-
nerotte die Ermittlungen leitete, wurde
mehr ans Tageslicht gebracht als in all
den Jahren danach“, konstatiert Marchal.
Tatsächlich konnte Connerottes Nachfol-
ger Jacques Langlois mit Staatsanwalt
Bourlet nie eine gemeinsame Arbeits-
grundlage entwickeln. Während Michel
Bourlet von Anfang an überzeugt davon
war, dass Marc Dutroux Teil einer krimi-
nellen Bande war, gelangte Langlois zu ge-
genteiliger Ansicht: Er sieht in Marc Du-
troux einen Einzeltäter.

In „Gläubige und Ungläubige“ eines
Komplottszenarios teilte sich bald der Er-
mittlungsstab. Mit der gezielten Zuspie-
lung von Verhörprotokollen an die Medien
versuchten Beamte die Öffentlichkeit von
ihrer Version zu überzeugen. Zeitweise

schien die Justiz mehr mit Disziplinarver-
fahren und der Suche nach „Maulwürfen“
als mit den Ermittlungen beschäftigt zu
sein. Ein herber Rückschlag war die Haft-
entlassung des umtriebigen Maklers Mi-
chel Nihoul Ende 1999. Obwohl die Staats-
anwaltschaft den früheren Organisator
wüster Sexorgien nach wie vor für einen
Kompagnon von Dutroux hält, musste er
auf Grund eines zweifelhaften Alibis und
mangels stichfester Beweise nach der Ver-
büßung einer früher gegen ihn verhängten
Haftstrafe freigelassen werden.

Neben den Zerwürfnissen in der Ermitt-
lerschar erschwert auch die Verweige-
rungshaltung von Marc Dutroux die Wahr-
heitssuche. Unmittelbar nach seiner Ver-
haftung hatte er der Polizei den Kerker
der noch lebenden Laethitia und Sabine
verraten, den Mord an seinen Kumpan
Bernard Weinstein gestanden und die
Tipps zum Aufspüren der Leichen von An,
Efje, Julie und Melissa gegeben. Doch
schon bald begann er mit seinen Verneh-
mungsbeamten Katz und Maus zu spielen.
Mit der Entführung von Julie und Melissa
will er heute nichts mehr zu tun haben,
die Ermordung von An und Efje lastet er
Weinstein an.

Der Chef des Vernehmungsstabs, der
von Dutroux im Lauf der Jahre völlig „um-
gedreht“ wurde, musste im vergangenen
November ausgewechselt werden. Belas-

tende Aussagen von Martine Dutroux ent-
puppten sich als wertlos, weil sie ihr mit
suggestiven Fragen entlockt worden wa-
ren. Dutroux diktiere den Verlauf der Er-
mittlungen, erregt sich Paul Marchal: „Er
bestimmt das ganze Spiel.“ Nachdem er
dreieinhalb Jahre in Untersuchungshaft
gesessen hatte, wurde Dutroux für seinen
Fluchtversuch im April 1998 im vergan-
gen Jahr zu einer Haftstrafe von vierein-
halb Jahren verurteilt. Inzwischen sind
seine Anwälte in die Gegenoffensive gegan-
gen, reichten im Februar eine Klage we-
gen „unmenschlicher“ Haftbedingungen
ein. Man habe ein „Klima des Hasses“ um
ihn geschaffen, beschwert sich Dutroux,
der „aus Protest“ regelmäßig die Zellen-
wände mit Exkrementen beschmiert:
„Gut, ich habe Fehler, aber so schlimm wie
behauptet bin ich auch wieder nicht.“ Men-
schenrechtsgruppen beklagen bereits die
lange Dauer der Ermittlungen, die gegen
das Recht des Angeklagten auf einen Pro-
zess in absehbarer Zeit verstoße. Paul Mar-
chal glaubt indes, dass die Verteidigung be-
wusst auf Zeit spiele: „Sie wollen Zeit ge-
winnen und Verwirrung stiften – und hof-
fen auf Formfehler, um so die Einstellung
des Verfahrens erzwingen zu können.“

Auch das Brüsseler Wochenblatt Bulle-
tin vermutet, dass die Verteidigung vor
dem Beginn des Dutroux-Prozesses wegen
der langen Dauer der Ermittlungen beim

Europäischen Gerichtshof in Straßburg
Klage wegen Verstoßes gegen die Men-
schenrechtskonvention einlegen wird:
„Hat dies Erfolg, könnte Dutroux zumin-
dest einer Bestrafung in den Mord- und
Entführungsklagen entrinnen.“ „Man soll-
te nicht alles glauben, was in der Presse
steht“, dementiert Johannes Thuy, der
Pressechef des Justizministeriums, verär-
gert die ersten Spekulationen über ein
mögliches Platzen des Prozesses.

Der unerträglich langsame Verlauf der
Prozessvorbereitung hat hingegen Mar-
chal in seiner Überzeugung bestätigt, dass
weniger Unvermögen als Unwillen für die
ausbleibenden Ermittlungserfolge verant-
wortlich sei: „Dutroux wird von höheren
Kreisen geschützt.“ Warum habe Dutroux
als Arbeitsloser mehrere Häuser besessen
und hohe Geldbeträge überwiesen bekom-
men, fragt sich der Flame: „Wer gibt ihm
im Gefängnis das Geld zum Kauf eines Vi-
deogeräts, um Pornofilme zu schauen: Wer
sind seine Fans und Sponsoren?“ Sie habe
die Hoffnung aufgegeben, dass die Wahr-
heit auf dem gerichtlichen Wege ans Licht
komme, sagt resigniert Carinne Russo.
Für seine Tochter An könne er nichts
mehr tun, seufzt Paul Marchal: „Aber den
missbrauchten Kindern, die zu uns kom-
men, können wir noch helfen. Doch was
sollen wir ihnen erzählen, wenn Dutroux
nicht angemessen verurteilt wird?“

Das wachsame Auge blickte stets nach links
Eine kritische Würdigung des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden, das am 22. März 1951 gegründet wurde und heute seinen 50. Geburtstag begeht

Die unerträgliche Langsamkeit der Justiz
In Belgien treten die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft im Fall des mutmaßlichen Kinderschänders Marc Dutroux weiter auf der Stelle
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